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Die Änderung des B-Planes im vereinfachten Verfahren wird bestätigt. 
 
 
 
 
zu III. 
Die zum Erhalt festgesetzten Bäume befinden sich unmittelbar an der nordöstlichen 
Grundstücksgrenze, die als Plangebietsgrenze festgesetzt wurde. Da die Zuordnung  
der Bäume nicht zweifelsfrei möglich ist, deren Erhalt aber gesichert werden soll, erfolgte die 
entsprechende Festsetzung im Plan. Um die Bäume vor Beeinträchtigungen zu schützen, werden 
Schutzmaßnahmen in die Planung aufgenommen. Da es sich gemäß § 18 NatSchAG M-V um 
geschützte Bäume handelt, besteht darüber hinaus kein Regelungsbedarf, um den Erhalt der 
Bäume zu sichern. 
 
zu IV. 
Der Hinweis, dass die Gestaltungsvorschriften dem städtebaulichen Ordnungsprinzip dienen 
müssen, wurde beachtet. 
Zur Gewährleistung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung wurden die örtlichen 
Bauvorschriften zur äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen aus der Ursprungssatzung 
übernommen. Da die Ursprungssatzung bereits aus dem Jahre 2000 stammt.wurden die 
gestalterischen Festsetzungen lediglich geringfügig an die heute üblichen Gestaltungsmerkmale 
angepasst. 



1. Änderung des B-Planes Nr. 15 “Wohnbebauung An der Brücke“ in Bad Kleinen der Gemeinde Bad Kleinen - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 5 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7.  
Der Hinweis wird beachtet. Die Möglichkeiten der Ver- und Entsorgung wurden durch die 
zuständigen versorgungsunternehmen bestätigt. 
zu 10. 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
 
 
 
Die grundsätzlichen Hinweise zum vorbeugenden Brandschutz sind durch den  
Bauherrn im Rahmen der Objektplanung zu beachten. 
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Die Löschwasserversorgung ist über die Entnahme aus einem Unterflurhydranten im 
unmittelbaren Umfeld zum Plangebiet gewährleistet und befindet sich an der Straße 
„An der Brücke 1a“/Uferweg. 
Zwischen dem Zweckverband Wismar und der Gemeinde Bad Kleinen besteht eine 
Vereinbarung zur Bereitstellung von Trinkwasser für Löschwasserzwecke. Das 
Plangebiet befindet sich innerhalb des Versorgungsbereiches des vereinbarten 
Vertragshydranten V7 mit einer möglichen Entnahmemenge von 48 m³/h. 
Die Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschzwecken gilt im Rahmen der mit dem 
Zweckverband abgeschlossenen Vereinbarung vom 23.05./30.05.2017 für den Ortsteil 
Bad Kleinen als gesichert. 
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keine Bedenken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken 
 
Die Hinweise zur Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Niederschlagswasser- 
beseitigung werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Der Zweckverband ist am 
Planverfahren beteiligt und hat seine Zustimmung erteilt. 
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Bestätigung, dass bei Anwendung des vereinfachten Panverfahrens nach § 13 BauGB  
die Umweltprüfung/der Umweltbericht entfallen kann 
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Die zum Erhalt festgesetzten Bäume befinden sich unmittelbar an der nordöstlichen 
Grundstücksgrenze, die als Plangebietsgrenze festgesetzt wurde. Da die Zuordnung  
der Bäume nicht zweifelsfrei möglich ist, deren Erhalt aber gesichert werden soll, erfolgte die 
entsprechende Festsetzung im Plan. Um die Bäume vor Beeinträchtigungen zu schützen, werden 
Schutzmaßnahmen in die Planung aufgenommen. Da es sich gemäß § 18 NatSchAG M-V um 
geschützte Bäume handelt, besteht darüber hinaus kein Regelungsbedarf, um den Erhalt der 
Bäume zu sichern. 
Die vorhandenen Bäume wurden von der Bestandvermessung erfasst, der wiederum  
als Plangrundlage verwendet wurde. Insofern ist eine maßstabsgerechte Darstellung 
gewährleistet.  
Die Baugrenzen liegen deutlich außerhalb der Wurzelbereiche. 
 
 
 
 
keine Betroffenheit 
 
 
 
 
keine Betroffenheit 
 
 
keine Betroffenheit 
 
 
 
 
keine Betroffenheit 
 
 
 
Die Hinweise zum Artenschutz sind im Plan festgesetzt.  
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keine Einwände 
 
 
 
 
keine Einwände 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Da die Entsorgung des Plangebietes über die öffentliche Straße gewährleistet ist,  
wird die Aussage in der Begründung korrigiert. 
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keine Bedenken 
Die Ver- und Entsorgung sowie Löschwasserbereitstellung kann gesichert werden. 
Die Hinweise zur Trinkwasserversorgung, Schmutzwasserentsorgung, 
Niederschlagswasser und zur Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschwasser werden  
zur Kenntnis genommen und in die Begründung eingearbeitet.  
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keine Bedenken 
Im Plangebiet befinden sich noch keine Telekommunikationsanlagen der Telekom. 
Der Anschluss ist durch den Bauherrn zu beantragen. 
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Die Versorgungsanlagen der WEMACOM befinden sich im öffentlichen Verkehrsraum  
der angrenzenden Straße.  
Durch den Bauherrn sind die Schutzanweisungen zu beachten. Ein Anschluss an die 
Versorgungsanlagen und ein Schachtschein ist durch den Bauherrn zu beantragen.  
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